
6. Kapitel

Straftaten gegen das persönliche und private Eigentum

V orbemerkung

Das persönliche und private Eigentum 
genießt — wie das sozialistische Eigen
tum — den Schutz des Strafrechts, We
gen der unterschiedlichen ökonomischen 
Funktionen dieser Eigentumskategorien 
erfolgte im Strafgesetzbuch eine Unter
teilung der Eigentumsstraftaten, mit der 
zugleich die spezifische Angriffsrichtung 
derartiger Delikte berücksichtigt wird. 
Quelle des persönlichen Eigentums ist 
die für die Gesellschaft geleistete nütz
liche Arbeit. Es dient der Befriedigung 
der materiellen und kulturellen Bedürf
nisse der Bürger sowie ihrer Entwick
lung zu sozialistischen Persönlichkeiten. 
Das persönliche Eigentum der Bürger, 
die Art seiner Erlangung, sein Umfang 
sowie seine gesamte gesellschaftliche 
Rolle und Bedeutung sind stets vom Ent
wicklungsstand des sozialistischen Eigen
tums abhängig (vgl. Art. 9, 11 Verfas
sung und § 22 ZGB).

Das in der DDR noch vorhandene Pri
vateigentum hat im Prozeß der gesell
schaftlichen Entwicklung eine andere 
Bedeutung erlangt. Privatwirtschaftli
che Vereinigungen zur Begründung 
wirtschaftlicher Macht sind nicht gestat
tet (Art. 14 Abs. 1 Verfassung); der Ge
brauch des Eigentums darf den Interes
sen der Gesellschaft nicht zuwiderlau
fen. Im zivilrechtlichen Verkehr gelten 
für das Privateigentum die Bestimmun
gen des Zivilgesetzbuches entsprechend, 
soweit keine besonderen Rechtsvor
schriften bestehen (§ 3 des Einführungs
gesetzes zum ZGB).
Da die Tatbestände der §§ 177, 178, 179, 
180 und 181 bis auf die Merkmale per
sönliches und privates Eigentum, die die 
Angriffsrichtung der Handlung bestim
men und diese Straftaten von den ver
gleichbaren Delikten gegen das soziali
stische Eigentum (§§ 158 bis 162) abgren
zen, wörtlich übereinstimmen, wird dazu 
auf die Kommentierung zu den §§ 158 
bis 162 Bezug genommen.

§177
Diebstahl persönlichen oder privaten Eigentums

(1) Wer Sachen wegnimmt, die persönliches oder privates Eigentum sind, um sie 
sich oder anderen rechtswidrig zuzueignen, oder wer solche ihm übergebene 
oder auf andere Weise in seinen Besitz gelangte Sachen sich oder anderen rechts
widrig zueignet, wird wegen Diebstahls zum Nachteil persönlichen oder priva
ten Eigentums zur Verantwortung gezogen.

(2) Der Versuch ist strafbar.


